
  

 

Öffentliche Zustellungen 
für die Stadt Recklinghausen 

 

Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachungen gemäß § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz NRW) wer-
den ausschließlich durch Bereitstellung der Benachrichtigung im Internet aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nur für die Dauer von zwei Wochen unter 
https://www.recklinghausen.de/oeffentliche-Zustellungen vollzogen. Auf die erfolgte 
Bereitstellung wird im „Amtsblatt für die Stadt Recklinghausen“ nachrichtlich hinge-
wiesen.  
 

 

                               26.03.2026                                           Nr. 5 

 
 

1. Öffentliche Zustellung von einem Schriftstück vom 25.02.2026 an  

Herrn Selim Gamaev 

 

2. Öffentliche Zustellung eines Schriftstücks vom 12.03.2026 an  

Herrn Mahmoud   Hasouker 

 

3. Öffentliche Zustellung von zwei Schriftstücken vom 17.03.2026 an  
Frau Sofia Omoragbon 
 

4. Öffentliche Zustellung eines Schriftstückes vom 19.03.2026 an  
Herrn Ethem Eren Özdemir 
 

5. Öffentliche Zustellung eines Schriftstückes vom 13.02.2026 an  
die Firma CashOn GmbH  
 

6. Öffentliche Zustellung eines Schriftstückes vom 27.02.2026 an  
Herrn Gheorghita Ancutei 
 

7. Öffentliche Zustellung des Schriftstückes vom 20.03.2026 an  
Herr Erhan Abdisogullari  

 
8. Öffentliche Zustellung des Schriftstückes vom 20.03.2026 an  

Herr Jonas Zain  

 

 

https://www.recklinghausen.de/oeffentliche-Zustellungen
https://www.recklinghausen.de/amtsblatt


  

9. Öffentliche Zustellung des Schriftstückes vom 23.03.2026 an  

Herr Naqib Omari 

   

10. Öffentliche Zustellung des Schriftstückes vom 23.03.2026 an  

Herr Jamaal Yusuf Jama   

 

11. Öffentliche Zustellung des Bescheides vom 20.03.2026 an  

Frau Roberta Cubi 

 

12. Öffentliche Zustellung eines Schriftstückes vom 30.01.2026 an  

die Firma B.E.S.T. Trading UG (hb) & Co. KG  

 

13. Öffentliche Zustellung eines Schriftstückes vom 06.02.2026 an  

die Firma B.E.S.T. Friseure UG (hb) & Co. Kommanditgesellschaft   

 

 

 



Öffentliche Zustellung von einem Schriftstück vom 25.02.2026 an Herrn Selim 
Gamaev. 

 
Herr Selim Gamaev 
Letztbekannte Anschrift: Hellbachstraße 89,  
45661 Recklinghausen 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz NRW.  
 
An Herrn Selim Gamaev ist ein Schriftstück der Stadt Recklinghausen – Fachbereich 
56 Jobcenter, vom 25.02.2026 gerichtet, welches nicht zugestellt werden kann.  
Dieses Schriftstück kann von der berechtigten Person zu den üblichen 
Öffnungszeiten beim Fachbereich 56 - Jobcenter der Stadt Recklinghausen, 
Görresstr. 15, 45657 Recklinghausen eingesehen werden.  
 
Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. 
 



Öffentliche Zustellung eines Schriftstücks vom 12.03.2026 an  

 

Herrn Mahmoud Hasouker 

letzte bekannte Anschrift: 

Weißenburgstr. 5, 45663 Recklinghausen 

 

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes NRW. 

 

An Herrn Mahmoud Hasouker ist ein Schriftstück der Stadt Recklinghausen, vom 12.03.2026 

gerichtet, welches nicht zugestellt werden kann.  

 

Dieses Schriftstück kann von den berechtigten Personen zu den üblichen Öffnungszeiten beim  

 

Fachbereich Jobcenter 

Jobcenter Stadt Recklinghausen 

Görresstr. 15, Zimmer 349 

45657 Recklinghausen 

 
eingesehen werden.  
 

Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 

werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 



Öffentliche Zustellung von zwei Schriftstücken vom 17.03.2026 an Frau Sofia 
Omoragbon. 

 
Frau Omoragbon 
Letztbekannte Anschrift: Leopoldstraße 7,  
45661 Recklinghausen 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz NRW.  
 
An Frau Sofia Omoragbon sind zwei Schriftstücke der Stadt Recklinghausen – 
Fachbereich 56 Jobcenter, vom 17.03.2026 gerichtet, welche nicht zugestellt werden 
können.  
Diese Schriftstücke können von der berechtigten Person zu den üblichen 
Öffnungszeiten beim Fachbereich 56 - Jobcenter der Stadt Recklinghausen, 
Görresstr. 15, 45657 Recklinghausen eingesehen werden.  
 
Diese Schriftstücke gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. 
 



Öffentliche Zustellung eines Schriftstückes vom 19.03.2026 
an Herrn Ethem Eren Özdemir 
 

Letztbekannte Anschrift: Dröscheder Weg 13, 58638 Iserlohn 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes NRW 
 
An Herrn Ethem Eren Özdemir ist ein Schriftstück der Stadt Recklinghausen, 
Aktenzeichen 51-3-UVG-36203/A, vom 19.03.2026 gerichtet, welches insgesamt 
nicht zugestellt werden kann, da Herr Özdemir sich unter der Anschrift nicht mehr 
aufhält. 
 
Dieses Schriftstück kann von der berechtigten Person zu den üblichen 
Öffnungszeiten (Do 8.00 – 18.00 Uhr, Mo, Mi, Fr 8.00 – 13.00 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder, Jugend und Familie, Herrenstraße 5, Zimmer 2.04, 45657 Recklinghausen, 
eingesehen werden. 
 
Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung ein Monat 
verstrichen ist. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 



BEKANNTGABE 

 
Öffentliche Zustellung eines Schriftstückes vom 13.02.2026 an die Firma CashOn GmbH  
 
 

Letztbekannte Anschrift: Springstr.24, 45657 Recklinghausen 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz NRW. 
 
An die Firma CashOn GmbH ist ein Schriftstück der Stadt Recklinghausen, Aktenzeichen 
1002-20152269-001 vom 13.02.2026 gerichtet, welches nicht zugestellt werden konnte. 
 
Dieses Schriftstück kann von berechtigten Personen beim Fachbereich Finanzen, Kaiserwall 
21, Zimmer 0.04, während der Dienststunden nach Terminvereinbarung eingesehen werden: 
 
montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
freitags 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 
 

 



BEKANNTGABE 

 
Öffentliche Zustellung eines Schriftstückes vom 27.02.2026 an Herrn Gheorghita Ancutei, 
Wildermannstr.6, 45659 Recklinghausen 
 
 

Letztbekannte Anschrift: Wildermannstr.6, 45659 Recklinghausen 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz NRW. 
 
An Herrn Gheorghita Ancutei ist ein Schriftstück der Stadt Recklinghausen, Aktenzeichen 
1002-20186453-001 vom 27.02.2026 gerichtet, welches nicht zugestellt werden konnte. 
 
Dieses Schriftstück kann von berechtigten Personen beim Fachbereich Finanzen, Kaiserwall 
21, Zimmer 0.04, während der Dienststunden nach Terminvereinbarung eingesehen werden: 
 
montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
freitags 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 



Öffentliche Zustellung des Schriftstückes vom 20.03.2026 
an Herr Erhan Abdisogullari  
 

Letztbekannte Anschrift: Bochumer Straße 121, 45661 Recklinghausen  
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes NRW 
 
An Herrn Erhan Abdisogullari ist ein Schriftstück der Stadt Recklinghausen, 
Aktenzeichen 51-3-UVG-29784, -17819 vom 20.03.2026 gerichtet, welches 
insgesamt nicht zugestellt werden kann, da Herr Abdisogullari unbekannt verzogen 
ist.  
 
Das Schriftstück kann von der berechtigten Person zu den üblichen Öffnungszeiten 
(Do 8.00 – 18.00 Uhr, Mo, Mi, Fr 8.00 – 13.00 Uhr) beim Fachbereich Kinder, Jugend 
und Familie, Herrenstraße 5, Zimmer 2.01, 45657 Recklinghausen, eingesehen 
werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung ein Monat 
verstrichen ist. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 



Öffentliche Zustellung des Schriftstückes vom 20.03.2026 
an Herr Jonas Zain  
 

Letztbekannte Anschrift: Brunnenstraße 11, 45661 Recklinghausen  
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes NRW 
 
An Herrn Jonas Zain ist ein Schriftstück der Stadt Recklinghausen, Aktenzeichen 51-
3-UVG-13270, -13271 vom 20.03.2026 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt 
werden kann, da Herr Zain unbekannt verzogen ist.  
 
Das Schriftstück kann von der berechtigten Person zu den üblichen Öffnungszeiten 
(Do 8.00 – 18.00 Uhr, Mo, Mi, Fr 8.00 – 13.00 Uhr) beim Fachbereich Kinder, Jugend 
und Familie, Herrenstraße 5, Zimmer 2.01, 45657 Recklinghausen, eingesehen 
werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung ein Monat 
verstrichen ist. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 



Öffentliche Zustellung des Schriftstückes vom 23.03.2026 
an Herr Naqib Omari   
 

Letztbekannte Anschrift: unbekannt  
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes NRW 
 
An Herrn Naqib Omari ist ein Schriftstück der Stadt Recklinghausen, Aktenzeichen 
51-3-UVG-12618 vom 23.03.2026 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt 
werden kann, da Herr Omari unbekanntem Aufenthalt ist.  
 
Das Schriftstück kann von der berechtigten Person zu den üblichen Öffnungszeiten 
(Do 8.00 – 18.00 Uhr, Mo, Mi, Fr 8.00 – 13.00 Uhr) beim Fachbereich Kinder, Jugend 
und Familie, Herrenstraße 5, Zimmer 2.01, 45657 Recklinghausen, eingesehen 
werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung ein Monat 
verstrichen ist. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 



Öffentliche Zustellung des Schriftstückes vom 23.03.2026 
an Herr Jamaal Yusuf Jama   
 

Letztbekannte Anschrift: Elisabethstraße 6, 45661 Recklinghausen  
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes NRW 
 
An Herrn Jamaal Yusuf Jama ist ein Schriftstück der Stadt Recklinghausen, 
Aktenzeichen 51-3-UVG-13273, -13274, -13275 vom 23.03.2026 gerichtet, welches 
insgesamt nicht zugestellt werden kann, da Herr Yusuf Jama unbekannten 
Aufenthalts ist.  
 
Das Schriftstück kann von der berechtigten Person zu den üblichen Öffnungszeiten 
(Do 8.00 – 18.00 Uhr, Mo, Mi, Fr 8.00 – 13.00 Uhr) beim Fachbereich Kinder, Jugend 
und Familie, Herrenstraße 5, Zimmer 2.01, 45657 Recklinghausen, eingesehen 
werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung ein Monat 
verstrichen ist. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 



Öffentliche Zustellung des Bescheides vom 20.03.2026 an Frau Roberta Cubi. 

 
Frau Roberta Cubi 
Letztbekannte Anschrift: Westfälischer Hof Garbrock 4, 48565 Steinfurt 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz NRW.  
 
An Frau Roberta Cubi ist ein Bescheid der Stadt Recklinghausen – Fachbereich 56 
Jobcenter, vom 20.03.2026 gerichtet, welches nicht zugestellt werden kann.  
 
Diese Schriftstücke können von der berechtigten Person zu den üblichen 
Öffnungszeiten beim Fachbereich 56 - Jobcenter der Stadt Recklinghausen, 
Görresstr. 15, Zimmer 226, 45657 Recklinghausen eingesehen werden.  
 
Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. 
 



BEKANNTGABE 

 
Öffentliche Zustellung eines Schriftstückes vom 30.01.2026 an die Firma B.E.S.T. Trading 
UG (hb) & Co. KG  
 
 

Letztbekannte Anschrift: Cranger Str.11, 45661 Recklinghausen 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz NRW. 
 
An die Firma B.E.S.T. Trading UG (hb) & Co. KG ist ein Schriftstück der Stadt Recklinghausen, 
Aktenzeichen 1002-20174955-001 vom 30.01.2026 gerichtet, welches nicht zugestellt werden 
konnte. 
 
Dieses Schriftstück kann von berechtigten Personen beim Fachbereich Finanzen, Kaiserwall 
21, Zimmer 0.04, während der Dienststunden nach Terminvereinbarung eingesehen werden: 
 
montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
freitags 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 
 

 



 
BEKANNTGABE 

 
Öffentliche Zustellung eines Schriftstückes vom 06.02.2026 an die Firma B.E.S.T. Friseure 
UG (hb) & Co. Kommanditgesellschaft   
 
 

Letztbekannte Anschrift: Cranger Str.11, 45661 Recklinghausen 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz NRW. 
 
An die Firma B.E.S.T. Friseure UG (hb) & Co. Kommanditgesellschaft ist ein Schriftstück der 
Stadt Recklinghausen, Aktenzeichen 1002-20150994-001 vom 06.02.2026 gerichtet, welches 
nicht zugestellt werden konnte. 
 
Dieses Schriftstück kann von berechtigten Personen beim Fachbereich Finanzen, Kaiserwall 
21, Zimmer 0.04, während der Dienststunden nach Terminvereinbarung eingesehen werden: 
 
montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
freitags 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 
 

 


